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RS OGH 1985/7/10 8Ob508/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1985

Norm

EheG §81 Abs2

EheG §83

Rechtssatz

Für die Wertung als eheliches Gebrauchsvermögen ist nicht entscheidend, ob die Sache mehr dem einen oder dem

anderen Ehegatten zum Gebrauch gedient hat. Von wem, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die Sache

erworben worden ist, ist gleichfalls für die Zuordnung zum ehelichen Gebrauchsvermögen unwesentlich; allerdings

können diese Umstände für die anläßlich der Aufteilung anzustellenden Billigkeitserwägungen von Bedeutung sein.
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